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GESCHWINDIGKEITSVERSTOSS

Wenn der Messbeamte die Verkehrsüberwachungsnormen 
nicht kennt
| Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat sich mit dem Einwand eines Betroffenen gegen die 
Festsetzung der Regelgeldbuße bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung auseinanderge-
setzt. Der Betroffene bemängelte, der Messbeamte habe die nach der (niedersächsischen) 
Richtlinie für die Geschwindigkeitsüberwachung aufgeführte Qualifikation nicht nachweisen 
können. Das habe schuldmindernd berücksichtigt werden müssen. |

Messbeamter kannte Verwaltungsvorschriften nicht
Das OLG hat die Unkenntnis des Messbeamten von Verwaltungsvorschriften als bedeutungslos 
angesehen. Als reine Verwaltungsvorschrift entfaltet diese Richtlinie keine Außenwirkung.

Grundsatz: Beamte müssen Vorschriften beachten
Zwar dürfen die Verkehrsteilnehmer erwarten, dass sich die Verwaltungsbehörde über Richtli-
nien zur Handhabung des Verwaltungsermessens, die eine gleichmäßige Behandlung sicher-
stellen sollen, im Einzelfall nicht ohne sachliche Gründe hinwegsetzt. Bei Nichtbeachtung kann 
daher im Einzelfall der Schuldgehalt einer Tat geringer erscheinen.

Ausnahme: Abweichung hat keine Auswirkungen
Dies gilt aber nicht für jede Art von Abweichung von der Richtlinie. Eine Abweichung wirkt sich 
nur schuldmindernd aus, wenn ein Einfluss der Abweichung auf das Verhalten des Betroffenen 
oder das Messergebnis denkbar ist. Es ist aber gerade nicht denkbar, dass allein die fehlende 
Kenntnis des Messbeamten von den mit der Verkehrsüberwachung verbundenen Vorschriften 
das Verhalten des Betroffenen beeinflusst.

QUeLLe | OLG Celle, Urteil vom 19.1.2024, 2 ORbs 348/23, Abruf-Nr. 240279 unter www.iww.de

BUNDESGERICHTSHOF

Verkehrsunfall: Neues zum sachverständigenrisiko
| Der Bundesgerichtshof (BGH) hat seine Grundsätze zum Werkstattrisiko auf überhöhte 
Kostenansätze eines Sachverständigen übertragen, den der Geschädigte mit der Begutach-
tung seines Fahrzeugs zur Ermittlung des unfallbedingten Schadens beauftragt hat. |

es ging um die sog. corona-Pauschale
Bei einem Verkehrsunfall, für den die Beklagte als Haftpflichtversicherer des Unfallgegners 
dem Grunde nach voll haftet, wurde ein Pkw beschädigt. Dessen Halter beauftragte die Kläge-
rin, Inhaberin eines Sachverständigenbüros, mit der Begutachtung seines verunfallten Pkw und 
trat gleichzeitig seine diesbezüglichen Schadenersatzansprüche gegen die Beklagte an die  
Klägerin ab. Die Beklagte erstattete die Kosten für das Gutachten mit Ausnahme der von der 
Klägerin in Rechnung gestellten Position „Zuschlag Schutzmaßnahme Corona“ in Höhe von 20 
Euro. Die Klägerin hat diese Rechnungsposition damit begründet, dass sie insbesondere Desin-
fektionsmittel, Einwegreinigungstücher und Einmalhandschuhe (sog. Corona-Pauschale) habe 
anschaffen müssen. Mit der Klage hat sie die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von  
20 Euro nebst Zinsen verlangt.
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so entschieden die gerichtlichen Instanzen
Die Vorinstanzen waren der Auffassung, dass die sog. Corona-Pauschale vom Sachverständigen 
nicht gesondert in Rechnung gestellt werden dürfe. Das sah der BGH anders.

Dem Geschädigten stand dem Grunde nach ein Anspruch gegen die Beklagte auf Ersatz der 
Kosten des eingeholten Sachverständigengutachtens zu; denn er ist grundsätzlich berechtigt, 
einen qualifizierten Gutachter seiner Wahl mit der Erstellung des Schadensgutachtens zu  
beauftragen. Dieser Anspruch ist durch die Abtretung auf das klagende Sachverständigenbüro 
übergegangen.

Auf ggf. überhöhte Kostenansätze eines Kfz-Sachverständigen sind die Grundsätze des BGH 
zum Werkstattrisiko übertragbar. Denn den Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten des  
Geschädigten sind nicht nur in dem werkvertraglichen Verhältnis mit einer Reparaturwerkstatt, 
sondern auch in dem werkvertraglichen Verhältnis mit einem Kfz-Sachverständigen Grenzen 
gesetzt. Dies gilt vor allem, sobald er den Gutachtensauftrag erteilt und das Fahrzeug in die 
Hände des Gutachters gegeben hat. Ersatzfähig im Verhältnis des Geschädigten zum Schädiger 
sind demnach auch die Rechnungspositionen, die ohne Schuld des Geschädigten – etwa wegen 
überhöhter Ansätze von Material oder Arbeitszeit oder wegen unsachgemäßer oder unwirt-
schaftlicher Arbeitsweise – unangemessen, mithin nicht zur Herstellung erforderlich sind. Bei 
einem Kfz-Sachverständigen, der sein Grundhonorar nicht nach Stunden, sondern nach Scha-
denshöhe berechnet, kommt ein für den Geschädigten nicht erkennbar überhöhter Ansatz z. B. 
auch in Betracht, wenn der Gutachter den Schaden unzutreffend zu hoch einschätzt. Diesbezüg-
liche Mehraufwendungen sind dann ebenfalls ersatzfähig, ebenso Rechnungspositionen, die 
sich auf – für den Geschädigten nicht erkennbar – tatsächlich nicht durchgeführte Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Begutachtung beziehen. Allerdings kann der Schädiger im Rahmen 
des Vorteilsausgleichs die Abtretung gegebenenfalls bestehender Ansprüche des Geschädigten 
gegen den Sachverständigen verlangen.

Die Anwendung der genannten Grundsätze auf die Sachverständigenkosten setzt nicht voraus, 
dass der Geschädigte die Rechnung des Sachverständigen bereits bezahlt hat. Soweit er die 
Rechnung nicht beglichen hat, kann er – will er das Werkstattrisiko bzw. hier das Sachverstän-
digenrisiko nicht selbst tragen – die Zahlung der Sachverständigenkosten allerdings nicht an 
sich, sondern nur an den Sachverständigen verlangen, Zug um Zug gegen Abtretung etwaiger 
(dieses Risiko betreffenden) Ansprüche des Geschädigten gegen den Sachverständigen. Es gel-
ten auch insoweit dieselben Grundsätze wie für die Instandsetzung des beschädigten Fahr-
zeugs.

Hat sich der Sachverständige die Schadenersatzforderung des Geschädigten in Höhe der Hono-
rarforderung abtreten lassen, kann er sich als Zessionar allerdings nicht auf das Sachverstän-
digenrisiko berufen.

klägerin hatte sich honorarforderung abtreten lassen
Da im vorliegenden Fall die Klägerin (Inhaberin des Sachverständigenbüros) aus abgetretenem 
Recht des Geschädigten vorgeht, kann sie sich nicht auf das Sachverständigenrisiko berufen. 
Sie muss vielmehr darlegen und ggf. beweisen, dass die mit der Pauschale abgerechneten 
Corona-Schutzmaßnahmen tatsächlich durchgeführt wurden und objektiv erforderlich waren 
und dass die Pauschale auch ihrer Höhe nach nicht über das Erforderliche hinausgeht.

sachverständiger hat entscheidungsspielräume über hygienemaßnahmen
Bei der Beurteilung, ob die durchgeführten Corona-Schutzmaßnahmen objektiv erforderlich 
waren, ist zu berücksichtigen, dass einem Sachverständigen als Unternehmer gewisse Ent-
scheidungsspielräume hinsichtlich seines individuellen Hygienekonzepts während der Corona-
Pandemie zuzugestehen sind. Dabei geht es nicht nur um den Schutz des Sachverständigen und 
seiner Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus, sondern auch um den Schutz, 
den der Auftraggeber der jeweiligen Begutachtung während der Pandemie im Hinblick auf  
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Maßnahmen, die in seinem Fahrzeug durchgeführt werden, üblicherweise bzw. aufgrund der 
Gepflogenheiten während der Pandemie erwarten darf; diesen Erwartungen zu entsprechen, ist 
ein berechtigtes Anliegen des Sachverständigen.

Berechnung der corona-Pauschale war nicht zu beanstanden
Es begegnet auch keinen grundsätzlichen Bedenken, dass die Klägerin die Corona-Pauschale 
gesondert berechnet hat. Einem Kfz-Sachverständigen steht es frei, neben einem Grundhono-
rar für seine eigentliche Sachverständigentätigkeit Nebenkosten, auch in Form von Pauschalen, 
für tatsächlich angefallene Aufwendungen abzurechnen. Die betriebswirtschaftliche Entschei-
dung, ob die für das Hygienekonzept in der Corona-Pandemie anfallenden Kosten gesondert 
ausgewiesen oder als interne Kosten in die Kalkulation des Grundhonorars „eingepreist“ wer-
den, steht dabei dem Sachverständigen als Unternehmer zu; es darf nur nicht beides kumulativ 
erfolgen.

QUeLLe | BGH, Urteil vom 12.3.2024, VI ZR 280/22, PM 86/24

STRASSENVERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT

Gemeinde haftet bei kollision  
mit schlecht sichtbarem Betonpoller
| Wer in der Dunkelheit mit dem Auto auf einen Betonpoller auffährt, muss nicht unbedingt 
für seinen Schaden selbst aufkommen. So hat es das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig 
entschieden. |

Das war geschehen
Ein Autofahrer forderte von einer Gemeinde Schadenersatz. Er war bei Dunkelheit mit seinem 
Fahrzeug in den mittleren von drei etwa 40 Zentimeter hohen Betonpollern hineingefahren. Die 
Poller hatte die Gemeinde hinter dem Einmündungsbereich einer mit einem Sackgassenschild 
ausgewiesenen Straße als Durchfahrtssperre aufgestellt. Nur die äußeren beiden Poller waren 
dabei mit jeweils drei Reflektoren versehen. Das Landgericht (LG) hatte die Gemeinde teilweise 
zum Schadenersatz verurteilt. Der Autofahrer müsse sich lediglich 25 Prozent Mitverschulden 
anrechnen lassen.

Verstoß gegen die straßenverkehrssicherungspflicht
Dies hat das OLG nun bestätigt. Die Gemeinde habe gegen ihre Straßenverkehrssicherungs-
pflicht verstoßen. Sie hätte die der Verkehrsberuhigung dienenden Poller so aufstellen müssen, 
dass die Benutzer der Straße diese gut sehen könnten, wenn sie entsprechend sorgfältig füh-
ren. Dies hätte durch gut sichtbare Markierungen und ausreichende Beleuchtung erfolgen müs-
sen. Das gelte vor allem, weil die Poller nur eine geringe Höhe (ca. 40 cm) hatten. Solche Poller 
seien aus dem Sichtwinkel eines Autofahrers nur schwer zu erkennen.

sachverständigengutachten: Poller waren nicht zu erkennen
Das OLG hatte ein Sachverständigengutachten eingeholt. Danach kam es zu dem Ergebnis, dass 
jedenfalls der mittlere und der rechte Poller unabhängig von der Geschwindigkeit und selbst bei 
Tageslicht für einen von rechts in die Straße einbiegenden Kraftfahrzeugfahrer nicht erkennbar 
waren. Dies habe der Sachverständige anhand von Videosequenzen belegt. Auch dem Sack-
gassenschild habe ein Autofahrer nicht entnehmen können, dass die Straße durch Poller ver-
sperrt sein würde. Die beklagte Gemeinde habe damit in eklatanter Weise gegen ihre Verkehrs-
sicherungspflichten verstoßen.

QUeLLe | OLG Braunschweig, Urteil vom 10.12.2018, 11 U 54/1


